
 

 

Wichtige Hinweise und Informationen zu Ihren Pflichten, 
wenn Sie Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII Anspruch nehmen. 

 
 

Antragstellung 
Personen, die befristet erwerbsgemindert oder die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder Personen, die dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind und ihren gewöhnlichem Aufenthalt im Inland haben und ihren not- 
wendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen beschaffen können, können einen Antrag auf 
Leistungen nach dem 3. bzw. 4. Kapitel SGB XII stellen.  

 

Mitwirkungs- und Mitteilungspflicht 
Um Ihren Leistungsanspruch prüfen und feststellen zu können kann auf Ihre Mitwirkung nicht verzichtet werden. Sie müssen 
alle Tatsachen angeben, die für die Leistung bedeutsam sind und im Antragsbogen abgefragt werden . 
 
Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, unverzüglich und unaufgefordert alle Änderungen mitzuteilen, die sich später zu den 
von Ihnen gemachten Angaben ergeben. Nur so können Leistungen in korrekter Höhe gezahlt oder Überzahlungen 
vermieden werden. Dies gilt auch, wenn Änderungen eintreten, die sich rückwirkend auf die Leistung auswirken können, 
z.B. die rückwirkende Bewilligung einer Rente. 

 

Sie müssen insbesondere sofort mitteilen, wenn 
 

 sich Ihr Einkommen ändert (z.B. die Rente, das Einkommen in der Werkstatt für behinderte Menschen, 
Erwerbseinkommen, Kindergeld oder Unterhaltszahlungen). Dies gilt auch für das Einkommen Ihres Ehegatten oder 
Lebenspartners 

 Sie weitere Sozialleistungen erhalten, z.B. Leistungen der Pflegekasse (Pflegegeld)  

 sich ihr Vermögen ändert und dabei die Vermögensfreigrenze übersteigt (z.B. Lotteriegewinn, Erb- 
schaft, Schenkung, Auszahlung Lebensversicherung u.ä.) 

 sich die Kosten der Unterkunft ändern (Grundmiete, Heizkosten, Nebenkosten) 

 sich Ihre Anschrift ändert 

 Sie beabsichtigen eine neue Wohnung anzumieten. Das Sozialamt ist vor Abschluss eines neuen Miet- 
vertrages zu informieren, damit dem Umzug zugestimmt werden kann. Anderenfalls kann die Übernahme der 
Unterkunftskosten abgelehnt werden. 

 Sie in einer stationären Einrichtung aufgenommen werden (z.B. Krankenhaus, Altenheim) 
- Bitte beachten Sie, dass bei Krankenhausaufenthalt sowie Kurzzeitpflege der Regelsatz herabgesetzt wird. 

 sich die Anzahl der Personen im Haushalt ändert, z.B. durch Wegzug eines Kindes oder Tod des Lebens- 
partners 

 sich ihr Familienstand ändert, z.B. durch Tod des Ehegatten, Heirat oder Scheidung 

 sich der Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung ändert 

 Sie sich (auch vorübergehend) nicht mehr in Bottrop aufhalten 

 Leistungsberechtigte, die sich länger als 4 Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten, können nach Ab- 
lauf der vierten Woche bis zu ihrer nachgewiesenen Rückkehr ins Inland keine Leistungen erhalten. Daher sind geplante 
Auslandsaufenthalte von mehr als vierwöchiger Dauer vor der Abfahrt schriftlich anzuzeigen. Das Datum der Rückkehr 
nach Deutschland ist konkret nachzuweisen, z.B. durch Vorlage von Reisedoku- 
menten, Fahrplänen, Tankbelegen o.ä. Ohne derartige Nachweise können Leistungen erst ab dem Zeitpunkt einer 
persönlichen Vorsprache wieder erbracht werden. 

 
 

Bitte teilen Sie alle Änderungen umgehend mit und achten Sie auf die Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer An- 
gaben. Die Beachtung dieser Mitwirkungspflichten liegt besonders auch in Ihrem Interesse. Sollten Sie unvoll- 
ständige bzw. falsche Angaben machen oder Änderungen nicht bzw. nicht unverzüglich mitteilen, sind zu Un- 
recht erhaltene Leistungen zu erstatten, ggfls. ist auch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Betrugs möglich. Lesen 
Sie hierzu auch die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften auf der Rückseite dieses Hinweisblattes! 

 

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Merkblatts:   
 
 

_________________              _______________________________ 
Datum      Unterschrift 



 

Auszug aus dem Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil – (SGB I) 
 
Mitwirkung des Leistungsberechtigten 
 

§ 60 Angabe von Tatsachen 
 
(1)  Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 
 1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zustän- 
  digen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 
 2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zu- 
  sammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 
 3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden       
                vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
 
 Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 
 
(2) Soweit für die in Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese 
 benutzt werden. 
 

 

§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung 
 
(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach  den 
 §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich  erschwert, 
 kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der  Mitwirkung 
 ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der  Leistung nicht  
         nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer   
         Weise   absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert. 
 
(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähig- 
 keit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder 
 erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter  Würdigung aller  Umstände 
          mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur  selbständigen  Lebensführung, die                                   

Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht  verbessert  wird, kann der 
Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder  teilweise  versagen 
oder entziehen. 

 
(3)  Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der 
 Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht  
  innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 
 

 

 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch – (StGB) 
 

§ 263 Betrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das 
 Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher  
 oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält,  
 wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 
 
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248 a gelten entsprechend. 
 
(5) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1) 

 

 

            


